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Einleitung

„Die Zeit ist der Spiegel, der das Bild des Gerichts-
hofs wiedergibt und seine Veränderungen reflektiert,
doch dieser Spiegel ist von einer besonderen Art: Er
spiegelt nicht nur das Geschehen, sondern wir haben
es mit einem aktiven Spiegel zu tun, der selbst unauf-
hörlich auf das Geschehen einwirkt und das Bild selbst
mitgestaltet. Der Spiegel – die Zeit – und das Bild im
Spiegel – der Gerichtshof – kommunizieren aktiv mit-
einander und wirken aufeinander ein. Die Zeit prägt
den Gerichtshof, seine Struktur, seine Rechtsprechung,
und der Gerichtshof beeinflusst den Gang der Ereig-
nisse im Ablauf der Zeit.“ 1

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine Bestandsaufnahme der Rechtswir-
kungen der Urteile des EGMR anhand einer Untersuchung des sog. Piloturteils-
verfahrens. Bei dieser Rechtsprechungsinnovation handelt es sich um eine Reak-
tion des Straßburger Gerichtshofs auf die Belastung durch massenhafte Wieder-
holungsfälle, die zu den aktuellen Herausforderungen des Konventionssystems
gehören.

Die Geschichte der EMRK ist eine wandlungsvolle, die schon viele Hürden
gemeistert hat. Als die EMRK ins Leben gerufen wurde, waren die Grausamkei-
ten und Verbrechen des Zweiten Weltkrieges noch allgegenwärtig. Gleichzeitig
schien der erst wiedergewonnene Frieden durch den Kalten Krieg ernsthaft be-
droht. Mit der Unterzeichnung der EMRK am 4. November 1950 wollten die
Gründerstaaten ein klares Zeichen setzen und ihren Glauben an die Trias Demo-
kratie, Rechtsstaat und Schutz der Menschenrechte als Fundament für ein fried-
liches Zusammenleben bekräftigen. Die Gründungsväter konnten nicht wissen,
dass hierdurch der Grundstein für die größte Erfolgsgeschichte des europäischen
Menschenrechtsschutzes gelegt wurde.2

1 Bernhardt, in: Karl (Hrsg.), Internationale Gerichtshöfe und nationale Rechtsord-
nung, S. 21 (21 f.).

2 Die Entwicklung des Konventionsschutzes wird allgemein als Erfolgsgeschichte
wahrgenommen, siehe beispielshaft Dicke, Vorbedingungen der Erfolgsgeschichte der
EMRK, in: Grewe/Gusy (Hrsg.), Menschenrechte; Hutter, Die Erfolgsgeschichte der
EMRK, in: Grewe/Gusy (Hrsg.), Menschenrechte. Der ehemalige EGMR-Präsident
Jean-Paul Costa bezeichnete die Geschichte der Konvention sogar als wundersam
(„something of a miracle“ – Costa, Eröffnungsrede v. 30.1.2009, S. 3). Seit dem 1. No-
vember 2012 (Stand: 30.9.2015) ist der Luxemburger Dean Spielmann amtierender Prä-
sident des Gerichtshofs.



Die EMRK beinhaltete einen verbindlichen Katalog an Rechten und Freihei-
ten, die dem Individuum erstmals Rechte unabhängig von dem Heimatstaat auf
der völkerrechtlichen Ebene gewährte. Um diese Rechte hinreichend zu sichern,
war die effiziente Ausgestaltung des verfahrensrechtlichen Schutzes von Anfang
an ein besonderes Anliegen der Staaten. Mit der Individualbeschwerde wurde den
Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich unmittelbar an den EGMR zu wenden.
Obwohl die Individualbeschwerde zunächst von der Anerkennung durch die Staa-
ten abhängig gemacht worden war, entwickelte sie sich schnell zum zentralen
Element des Konventionsschutzes, die zusammen mit der fundierten Rechtspre-
chung des EGMR das Vertrauen der Bürger in das Konventionssystem gewann.
Durch eine dynamische Interpretation der garantierten Rechte, die Einführung
neuer Gewährleistungen durch Zusatzprotokolle und den Beitritt neuer Staaten
konnte das Schutzsystem weiter ausgebaut werden. Heute gilt die Konvention in
allen europäischen Staaten mit über 800 Millionen Einwohnern, ausgenommem
Belarus. Ihr Einfluss reicht sogar über Europa hinaus, denn sie diente als Vorbild
für die Errichtung regionaler Schutzsysteme wie die Amerikanische Menschen-
rechtscharta und die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der
Völker. Die Konvention, die im Herbst 2015 ihr 65-jähriges Bestehen feiert, wird
deshalb zu Recht als das erfolgreichste Experiment des transnationalen gericht-
lichen Schutzes der Menschenrechte weltweit betrachtet.3

Doch der EGMR droht Opfer seines eigenen Erfolgs zu werden.4 Die Zahl der
eingehenden Beschwerden ist in den letzten Jahren stark angestiegen und damit
die Arbeitslast des Gerichtshofs. In den ersten vierzig Jahren seines Bestehens
erließ der Gerichtshof ca. 800 Urteile, also ca. 20 Urteile im Jahr. In dieser Zeit
trug die Hauptarbeit die Europäische Kommission für Menschenrechte (EKMR),
die 1998 abgeschafft wurde. Seither hat der Gerichtshof zehntausende Unzuläs-
sigkeitsentscheidungen getroffen und über 9.000 Urteile über die Begründetheit
erlassen; das bedeutet im Durchschnitt mehr als 1.000 Urteile im Jahr.5 Zwi-
schen der Zahl der erlassenen Urteile und Entscheidungen und der Zahl der
eingehenden neuen Beschwerden besteht eine große Kluft, die kontinuierlich
wächst. Dieser Rückstau an unerledigten Beschwerden bedroht die Effektivität
des Rechtsschutzsystems. Berücksichtigt man weiterhin, dass der Großteil der
festgestellten Konventionsverletzungen das Problem der überlangen Verfahrens-
dauer betrifft, der Gerichtshof aber selbst kaum noch die von ihm aufgestellten
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3 So Greer, HRQ 30 (2008), S. 680 (680): „(. . .) the most successful experiment in
the transnational, judicial protection of human rights in the world.“

4 So eine gängige Formulierung, siehe z. B. Gattini, Mass Claims, in: Breitenmoser
u. a. (Hrsg.), FS Wildhaber, S. 271 (271); Karper, Reformen, S. 100; Keller, EuGRZ
2008, S. 359 (360); Schlette, ZaöRV 56 (1996), S. 905 (931); Siess-Scherz, EuGRZ
2003, S. 100 (100).

5 Costa, Eröffnungsrede v. 30.1.2009, S. 1 (4).



Anforderungen an ein zügiges Verfahren erfüllt, so stehen Autorität und Glaub-
würdigkeit des Gerichtshofs auf dem Spiel.

Reformen wie durch das Protokoll Nr. 14 zur EMRK, das am 1. Juni 2010 in
Kraft getreten ist, haben für eine erste Entlastung gesorgt. Die Änderungen sind
aber nicht ausreichend, um den Erfolg des Konventionssystems langfristig zu si-
chern. Neben der großen Zahl an unzulässigen Beschwerden stellen die Wieder-
holungsfälle das Hauptproblem für den Gerichtshof dar; sie betreffen ca. 65%
der von dem Gerichtshof gefällten Urteile.6 Das Piloturteilsverfahren ist eine
Selbsthilfemaßnahme des Gerichtshofs, um dieses Phänomen zu bewältigen. Den
Ausgangspunkt markierte das Urteil Broniowski ./. Polen aus dem Jahr 2004.7

Hier stellte der EGMR eine Verletzung des Konventionsrechts auf Achtung des
Eigentums infolge einer unzureichenden Regelung der Entschädigung der pol-
nischen Bürger für Vermögensverluste in Gebieten jenseits des Flusses Bug fest.
Der Gerichtshof deckte die strukturelle Dimension dieses Problems auf, das eine
große Zahl von Menschen betraf und zu einer Vielzahl substantiierter Beschwer-
den geführt hat. Statt jede Beschwerde separat zu behandeln führte der Gerichts-
hof eine Art Musterverfahren durch und trug dem beklagten Staat auf, generelle
Abhilfemaßnahmen in Form von geeigneten gesetzlichen und verwaltungstechni-
schen Maßnahmen zu ergreifen, die Wirkung über den Einzelfall hinaus entfal-
ten. Gleichzeititg suspendierte er die Entscheidungen über die gerechte Entschä-
digung und über die parallelen Beschwerden der weiteren von dem strukturellen
Mangel betroffenen Beschwerdeführer, um dem beklagten Staat die Gelegenheit
einzuräumen, das Problem durch Einleitung der generellen Abhilfemaßnahmen
auf nationaler Ebene zu lösen. Diese Form der Behandlung systemischer oder
struktureller Probleme in der innerstaatlichen Rechtsordnung durch den EGMR
wird als „Piloturteilsverfahren“ bezeichnet.8

Die Einbindung der parallelen Beschwerden in die Falllösung durch das Pilot-
urteilsverfahren birgt großes Entlastungspotential. Nach Maßgabe der EMRK
stellt der EGMR aber lediglich eine Konventionsverletzung im Einzelfall fest.
Die Rechtsprechung wirft daher zahlreiche dogmatische Fragen auf: Darf der
EGMR über die bloße Feststellung der Konventionsverletzung hinausgehen und
den Konventionsstaaten Anordnungen erteilen? Wo ist die Kompetenzgrundlage
für ein solches Vorgehen? Wird das Feststellungsurteil hierdurch in ein Leis-
tungsurteil verwandelt? Greift der EGMR durch die Anordnung und Kontrolle
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6 Siehe hierzu die Ausführungen unter Teil 1 B. II.
7 EGMR (GK), Urteil v. 22.6.2004 – Broniowski ./. Polen, Nr. 31443/96, EuGRZ

2004, S. 472 ff.
8 Der Begriff „Piloturteilsverfahren“ verwendet der EGMR erstmals ausdrücklich in

dem Urteil zur gütlichen Einigung im Fall Broniowski, EGMR (GK), Urteil v. 28.9.
2005 – Broniowski ./. Polen, gütliche Einigung, EuGRZ 2005, S. 563 (566), Ziff. 34.
Zu den Merkmalen des Verfahrens im Einzelnen siehe Teil 2 B. II.


